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A 0056/2024 (KR) 

Auftrag Geschäftsprüfungskommission: Parlamentarische Aufsicht über verselbst-

ständigte Einheiten stärken (27.03.2024)  

 

Die Ratsleitung und – soweit in ihrem Zuständigkeitsbereich liegend – der Regierungsrat wer-

den aufgefordert, die Rechtsgrundlagen dahin gehend anzupassen, dass die Rechenschafts- 

und Geschäftsberichte aller wichtigen verselbstständigten Organisationen und Unternehmen, 

insbesondere der Ausgleichskasse des Kantons Solothurn (AKSO), der Solothurner Spitäler AG 

(soH) und weiteren Beteiligungen der Kategorie A, durch die Geschäftsprüfungskommission 

(GPK) geprüft werden. Im Rahmen der Behandlung der Geschäftsberichte soll der Regierungs-

rat zudem Rechenschaft über den Erfüllungsgrad der strategischen Ziele und den Verlauf der 

Eignergespräche ablegen. 

 

Begründung 27.03.2024: schriftlich. 

 

Gemäss Art. 76 Abs. 1 Bst. a der Kantonsverfassung i.V.m. § 46 Abs. 1 des Kantonsratsgesetzes 

überwacht die GPK die Geschäftsführung der gesamten Verwaltung «einschliesslich von Or-

ganen, die öffentlich-rechtliche Aufgaben erfüllen». Insoweit sind auch verselbstständigte 

Einheiten im Bereich der Erfüllung kantonaler Aufgaben der Oberaufsicht des Kantonsrats 

unterstellt. In diesem Sinn bestimmt § 1 Abs. 2 des Pflichtenhefts für die Geschäftsprüfungs-

kommission, dass die Kommission Rechenschaftsberichte des Regierungsrats und Geschäftsbe-

richte der Solothurnischen Gebäudeversicherung (SGV) prüft. 

 

Das genannte Pflichtenheft wurde am 1. Januar 2001 letztmals revidiert. Zwischenzeitlich 

verfügt der Kanton Solothurn neben der SGV über weitere wichtige verselbstständigte Ein-

heiten. Die zunehmende Bedeutung von diesen Verwaltungsträgern sowie Erfahrungen und 

Entwicklungen der letzten Jahre zeigen, dass die parlamentarische Kontrolle in diesem Be-

reich auszubauen ist. Analog dem Prüfungsstandard der parlamentarischen Kontrolle auf 

Stufe Bund ist es Aufgabe der GPK, die Vertretung der Eignerinteressen durch den Regie-

rungsrat zu beurteilen und den Allgemeinzustand der Aufgabenträger zu kontrollieren und 

zu prüfen, ob Anzeichen für schwerwiegende Mängel, welche das ordnungsgemässe Funktio-

nieren der Einheit gefährden könnten, vorhanden sind. 

 

Aus diesem Grund ist es angezeigt, dass die GPK sich bei ihrer Aufsicht über die verselbststän-

digten Verwaltungseinheiten nicht nur auf die Prüfung des Geschäftsberichts der SGV be-

schränkt, sondern künftig sämtliche Rechenschafts- und Geschäftsberichte aller wichtiger ver-

selbstständigten Träger und Trägerinnen von öffentlichen Aufgaben einer vertieften Prüfung 

unterzieht. Dazu gehören die Berichte der AKSO und der soH sowie weiterer Beteiligungen 

der Kategorie A. Im Rahmen der Prüfung der Geschäftsberichte soll der Regierungsrat zudem 

Rechenschaft über den Erfüllungsgrad der strategischen Ziele und den Verlauf der Eignerge-

spräche ablegen. 

 

Unterschriften: 1. Stefan Nünlist, 2. Hansueli Wyss, 3. Christof Schauwecker, Melina Aletti, 

Markus Ammann, Samuel Beer, Markus Dick, Tobias Fischer, Patrick Friker, David Gerke, Adri-

an Läng, Georg Lindemann, Marie-Theres Widmer (13) 


